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Glücklicherweise wurden zeitnah auch die Urteilsgründe 
veröffentlicht, die für mehr Klarheit sorgen, denn die Presse
mitteilung verleitet leicht zu falschen Schlussfolgerungen. 
Unser Justiziar Dr. Gregor Kuntze-Kaufhold erklärt den 
kleinen, aber feinen Unterschied: „In der Begründung wird 
deutlich, dass der BGH nicht meint, dass ein Juwelier nie ver-
pflichtet ist, Schmuck zu versichern, wie es die Pressemittei-
lung nahelegt, sondern dass es keine generelle Versicherungs-
pflicht gibt, und zwar auch nicht bei hochwertigem Schmuck 
und auch nicht, wenn ein solcher Versicherungsschutz bran-
chenüblich sein sollte. Diese Vorgabe ist sicherlich hilfreich, 
weil die Frage umstritten gewesen ist. In der Fachliteratur 
wurden (bei wertvollen Gegenständen) auch andere Meinun-
gen vertreten. Daher konnte man bis zu dieser Entscheidung 
nicht sicher sein, wie der BGH diesen Punkt sehen würde.“ 

Unser Fazit: Das Urteil bedeutet für die Praxis, dass es 
außergewöhnliche Umstände geben muss, um im Einzelfall 
eine Versicherungspflicht anzunehmen. Branchenüblichkeit 
und hoher Wert reichen dafür nicht aus  Gefährlich könnten 

für Sie als Juwelier jedoch Erwartungen sein, die Sie konkret 
geweckt haben. Würden Sie bei der Annahme von Schmuck 
oder Edelmetallen zur Verwahrung oder Reparatur z. B. mit 
dem Spruch „bei uns ist Ihr Schmuck in sicheren Händen“ wer-
ben, könnte der Kunde davon ausgehen, dass sein Schmuck 
im konkreten Fall versichert ist – unabhängig davon, ob eine 
Versicherung branchenüblich ist  Eine Aufklärungspflicht 
bei fehlender Versicherung besteht, falls eine Versicherung 
branchenüblich ist  Ob dies der Fall ist, muss vom Beru-
fungsgericht noch geklärt werden  Beide Probleme bekom-
men Sie in den Griff durch einen Hinweis Ihrerseits auf eine 
ggf. fehlende Versicherung oder/und auf die Möglichkeit zur 
Versicherung des abgegebenen Schmuckstücks  Für prakti-
kabel sieht Dr. Gregor Kuntze-Kaufhold eine Formulierung 
in der Auftragsbestätigung, die z. B. so lauten könnte: „Ihr 
Schmuckstück verwahren wir mit aller gebotenen Vorsicht. Wir 
haften aber nicht für Diebstahl, Raub oder höhere Gewalt. Bit-
te sprechen Sie uns an, wenn Sie einen Versicherungsschutz 
wünschen“  Schließt Ihre Valorenversicherung den Verlust 
von Kundenware ein?

Ferien- und Schulanfangs-Kampagne zum Thema Ohrlochstechen
Mit einer Fachhandelsaktion möchte Studex, in der Bran-
che bekannt als weltweit führender Hersteller von Ohrloch

stechsystemen, seine Juwelier-Partner 
im Sommer unterstützen. Denn gerade 
in der Ferienzeit bietet das Ohrloch
stechen ein schönes Potenzial für mehr 
Umsatz. Wie der Europa-Geschäfts-
führer Juergen Weiss berichtet, wird 
in den Urlaubsmonaten diese Dienst-
leistung besonders häufig bei Juwelie-

ren nachgefragt. „An erster Stelle stehen hier die Monate Juli 
und August, gefolgt von Dezember und März bzw. April. Dies 
liegt daran, dass Eltern oft die Ferien nutzen, um ihren Kin-
dern Ohrlöcher machen zu lassen. Gerade zum Schulanfang 
sind erste Ohrringe ein beliebtes Geschenk“, verrät er der 
'markt intern'-Redaktion. 

Die wichtigste Zielgruppe für Ohrlochstechen – Eltern mit 
Kindern im Kindergarten- oder Schulalter – ist besonders 
qualitätsbewusst und wenig preissensitiv. Das kommt den Ju-
welieren sehr zugute. Juergen Weiss sieht vor diesem Hinter-
grund folgende Vorteile:  Das Marktpotenzial ist groß und 
die Nachfrage steigt in den letzten Jahren stetig  Die Margen 
für den Fachhandel sind beim Ohrlochstechen zum Teil deut-
lich höher als bei anderen Produkten  Das Angebot dieser 
Dienstleistung führt unweigerlich neue Kunden ins Geschäft. 
Diese Kunden möchten vielleicht zunächst nur Ohrlöcher er-
halten, werden später aber für das Folgegeschäft interessant, 
weil sie dann auch häufig anderen Schmuck kaufen. 

Um den Effekt zu verstärken, unterstützt Studex derzeit Juwe-
liere mit einer Gewinnspielaktion. Im Rahmen dieser Promo-
tion bietet der Hersteller den Händlern spezielle Werbemit-
tel, wie z. B. Stundenpläne und Display-Einleger mit Schul-
anfangsmotiven. Über die Webseite ohrlochstechen.info  

werden Verbraucher nach Anfrage gezielt zu den Studex-Part-
nern in deren Postleitzahlengebiet geführt. Auch in sozialen 
Medien macht der Hersteller auf die Aktion aufmerksam, 
was den Juwelieren zugute kommt. Gerade im Hinblick auf 
den Schulanfang rät Juergen Weiss Inhabern von Schmuck-
Fachgeschäften, auf ein neues Ohrlochstechsystem umzu-
satteln: „Sehr viele Eltern suchen heute gezielt Juweliere, die 
diese Dienstleistung mit einem modernen Instrument wie Stu-
dex System 75 anbieten, weil das sanft und leise ist und daher 
viel angenehmer für Kinder. Wer noch ein älteres System ein-
setzt, sollte also unbedingt einen Wechsel planen.“

Darüber hinaus erklärt der Studex Europa-Geschäftsführer, 
dass jeder Studex-Partner einen persönlichen Ansprechpart-
ner im Außendienst hat: „Unsere Außendienstmitarbeiter 
schulen vor Ort in der Handhabung des Systems, erarbei-
ten auf Wunsch 
ein individuelles 
Marketing-Kon-
zept mit dem 
Partner, inklusive 
Werbematerialien 
wie Poster, Fens-
teraufkleber, Dis-
plays oder Bro-
schüren. Und sie 
beraten bei der Auswahl aus unserem Sortiment. Besonders 
beliebt ist unser 'Peggy'-Display mit 18 gut gehenden Ohr-
stecker-Motiven. Es enthält herausnehmbare transparente 
Kunststoffträger, an deren Ende ein Muster-Ohrstecker für 
Studex System 75 sitzt. Kunden können sich damit Ohrringe 
ans Ohr halten, was den Verkauf richtig ankurbelt.“

Wir halten fest: Gerade im 'Sommerloch' können zusätzli-
che Einnahmen die Kasse des Juweliergeschäfts aufbessern 
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 Ein seriöser Partner mit einem qualitativ hochwertigen 
Ohrlochstechsystem ist hier sehr hilfreich  Die umfangrei-
che Marketing-Unterstützung, die die potenziellen Kunden 
auf das Angebot aufmerksam macht und Begehrlichkeiten 
schafft, kann hier besonders zielführend sein  Einem Be-

such im Geschäft sollte bei grundlegendem Interesse dann 
nichts mehr im Wege stehen  Viele Infos finden Sie auf der 
Webseite für Fachhändler www.studex.de und weitere tolle 
Tipps zum 'Weitergeben' an Ihre Kunden auf der Seite für 
Verbraucher www.ohrlochstechen.info.

Verspricht Daniel Wellington Gebietsschutz?
„Gute Lieferanten zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht 
auf kurzfristige Umsatzmaximierung, sondern auf langfristi-
ge Geschäftsbeziehungen aus sind, bei denen das Wort nicht 
nur heute, sondern auch morgen zählt.“ So lautet die Ein-
leitung eines Schreibens, das ein Juwelier aus Norddeutsch-
land per E-Mail an die TT Trendtime GmbH/Köln sendet. 
Dabei setzt er Ihre Uhren & Schmuck-Redaktion in cc und 
schildert, dass sein Kollege, der sein Geschäft „gerade mal 
100 Schritte entfernt in der gleichen Straße in einem Ort mit 
20.000 Einwohnern“ hat, seit ein paar Tagen – wie er – die 
Marke Daniel Wellington führt. Er fragt die Verantwortli-
chen der Vertriebsfirma:

„Wie steht es mit dem mir mündlich über den Handelsvertreter 
gegebenen Gebietsschutz ...? Hat die Marke DW noch andere 
Vertriebskanäle? Haben Sie die Uhren an die Firma ... ge-
liefert? Warum hat man mich und/oder den Handelsvertreter 
nicht informiert? Hat die Firma TT Trendtime ein ähnliches 
Vertriebssystem wie Pandora, wo jeder das macht, was er 
gerade meint, machen zu müssen?“ Darüber hinaus fragt er, 
ob es als zielführend angesehen wird, „dass beide Unterneh-
men sich jetzt um die Kundengunst streiten, gerade vor dem 
Hintergrund, dass das Internet den stationären Einzelhandel 
massiv bedroht“, und ob man glaube, langfristig an beiden 
Standorten mehr Uhren verkaufen zu können. Auch möchte 
er erfahren, ob das Unternehmen demnächst Henry London 
an seinen Kollegen auf der anderen Straßenseite oder den 
vorher genannten Mitbewerber liefere.

Nach Angaben des Händlers hat sich der Geschäftsführer der 
TT Trendtime daraufhin bei ihm gemeldet und kommuni-
ziert, dass der Ort mit 20.000 Einwohnern auch zwei Unter-
nehmen vertrage, die die Marke anbieten. Auf den Gebiets-
schutz angesprochen, habe er darauf verwiesen, dass nichts 
schriftlich fixiert sei. Dass – wie der Juwelier meint – die 
Umsätze zwar kurzfristig steigen, die Begeisterung für die 
Marke sich aber langfristig in seinem Haus in Grenzen hiel-
te, sah man in Köln wohl anders. Der Juwelier berichtet uns 
darüber hinaus, er glaube nicht, dass diese Geschäftspolitik 
einen langfristigen Erfolg haben wird, und meint: „Warten 
wir mal ab, ob in fünf Jahren (dann wäre der normale Pro-
duktlebenszyklus erreicht) noch jemand von DW spricht.“ 

Die Aussagen des Händlers nehmen wir zum Anlass, eine 
Presseanfrage in Richtung Köln zu senden, in der wir von 
Daniel Friede, Geschäftsführer der TT Trendtime, wissen 
wollen:  Haben Außendienstler der TT Trendtime in der 
Vergangenheit Einzelhändlern einen Gebietsschutz – münd-
lich oder schriftlich – zugesagt?  Gibt die TT Trendtime 
heute neuen Partnern Gebietsschutz?  Für den Fall, dass Sie 

keinen Gebietsschutz (mehr) geben: Welche Ziele verfolgen 
Sie damit, keinen Gebietsschutz zu geben?  Informieren Sie 
Ihre Partner, wenn weitere Verkaufsstellen im gleichen Ort 
neu beliefert werden?  Hat die Marke Daniel Wellington 
noch andere Vertriebskanäle?  Wurden Uhren von Ihrer 
Seite an die Firma ... in ... geliefert?

Der Geschäftsführer meldet sich zeitnah bei uns mit folgen-
dem Statement: „Zu jeder unserer aktuellen Marken Daniel 
Wellington, GUESS, Gc, Ice-Watch, Henry London und 
V.O.S.T. Germany findet eine genaue Überprüfung möglicher 
Kunden statt. Hinsichtlich der Einwohnerzahl, Lage, Erfah-
rung und Besonderheiten wie z. B. den Tourismus beurteilen 
wir die Eignung jedes Kunden für eine eventuelle Zustim-
mung, die jeweilige Marke zu verkaufen. Ziel ist, dem Kunden 
und der Marke das bestmöglichste Umfeld zu schaffen, um den 
nachhaltigen Verkaufserfolg aller Parteien zu garantieren. 
Daher ist es uns nicht möglich, Ihre Fragen allgemeingültig 
zu beantworten. Da wir bewusst nicht nach dem Gießkannen-
system vorgehen, bevorzugen wir den persönlichen Kontakt 
mit den Kunden, wie es auch bei Herrn ... der Fall ist.“

Das bedeutet für Sie als Partner der TT Trendtime: 
Die TT Trendtime weitet ihr Kundennetz offenbar weiter aus 
 Ob mündliche Gebietsschutz-Zusagen gegeben wurden, 
kann nicht nachgewiesen werden. Die TT Trendtime wider-
spricht der Aussage des Händlers aber nicht direkt, was ein 
(weiteres) Indiz dafür ist  Für Sie ist Folgendes von Belang: 
Auch mündliche Zusagen sind vertraglich bindend! Nur ist 
der Nachweis hier schwieriger, weil im Zweifelsfall Aussage 
gegen Aussage steht. Sinnvoll ist es deshalb immer, sich sol-
che Zusagen von Außendienstlern schriftlich geben zu las-
sen und diese Dokumente gut zu verwahren  Das Statement 
des TT Trendtime-Geschäftsführers beantwortet unsere 
Fragen überwiegend nicht, es gibt stattdessen ausweichen-
de Angaben, mit sehr begrenztem Informationsgehalt, denn 
wir erhalten keine Festlegung, welche und wie viele Händ-
ler die Marken verkaufen dürfen  Ein 'Gießkannenprin-
zip' wird laut Aussage von Friede zwar nicht angewendet. 
Von Gebietsschutz ist hier aber in jedem Fall keine Rede (!)  
 Der betroffene Händler sieht die Vertriebspolitik so: „Es 
gilt, den Markt solange abzuschöpfen, bis es nicht mehr geht“ 
 Welche Erfahrungen machen Sie derzeit mit Daniel Wel-
lington und weiteren Marken, die TT Trendtime vertreibt? 
Wurde Ihnen mündlich Gebietsschutz zugesichert? Bitte 
senden Sie uns Ihre Schilderungen  Unsere Kollegen aus 
dem Sport-Ressort haben einen Service zum Thema Gebiets-
schutz erarbeitet, den Sie bei uns anfordern können. Dieser 
enthält auch wichtige Tipps für Lieferanten. Bitte melden Sie 
sich unter schmuck@markt-intern.de. 




